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3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis für die Oberbürger-
meisterwahl am 14. März 2010 eingetragen sind, erhalten spätes-
tens zum 14. Februar 2010 eine Wahlbenachrichtigungskarte. 
Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl in der 
Stadt Frankfurt (Oder) 
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

 
5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er sich am Wahltage während der Wahlzeit aus wichti-
gem Grunde außerhalb seines   Wahlbezirks aufhält,

b) wenn er aus beruflichen Gründen oder infolge Krankheit, ho-
hen Alters, eines körperlichen Gebrechens oder sonst seines 
körperlichen Zustandes wegen den Wahlraum nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann;

 
5.2 ein  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antrags-

frist  auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 23 Abs. 
2 Nr. 1 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung bis 
zum 27. Februar 2002 versäumt hat.

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 2 der Brandenburgischen Kommunal-
wahlverordnung entstanden ist.

Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten ab den  19. Februar 2010 bis zum 12. März 2010  zu 
den unter Punkt 1 genannten Sprechzeiten im Stadthaus, Goepelstr. 
38, 15234 Frankfurt (Oder), mündlich oder schriftlich beantragt wer-
den. 

Ab den 22. Februar 2010 ist die Beantragung von Wahlscheine im 
Stadthaus und im Rathaus zu den unter Punkt 1 genannten Sprech-
zeiten möglich.
Am 12. März 2010 kann die Beantragung von Wahlscheinen im Stadt-
haus, Goepelstr. 38, 15234 Frankfurt (Oder),  bis 18.00 Uhr erfolgen.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter  nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag (14.03.2010 – 
Hauptwahl; 28.03.2010 – Stichwahl), 15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum Tag vor der Wahl 
(13.03.2010), 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. Nicht 
in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus 
den unter 5.2 Buchstabe a bis b angegebenen Gründen den Antrag 
auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag (14. März 
2010), 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein 
behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 

6.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der Wahlberech-
tigte vor einem Wahlvorstand wählen will, so erhält er mit dem 
Wahlschein zugleich die Briefwahlunterlagen in Form von
- einen amtlichen Stimmzettel zur Wahl des Oberbürgermeisters,
- einen amtlichen Wahlumschlag,

amtlIcher teIl

Bekanntmachung

Berufung zu Mitgliedern der Wahlvorstände 
anlässlich der Oberbürgermeisterwahl in Frankfurt (Oder) 

am 14. März  2010 

In Vorbereitung der Oberbürgermeisterwahl am 14. März 2010 ist die 
Wahlbehörde befugt, gemäß § 83 Abs. 6 Brandenburgisches Kommu-
nalwahlgesetz (BbgKWahlG), eine Datei von wahlberechtigten Perso-
nen anzulegen, die zur Tätigkeit in den Wahlvorständen verpflichtet 
und geeignet sind. Zu diesem Zweck dürfen folgende Merkmale er-
hoben und gespeichert werden:

1. Name, Vorname
2. Wohnort, Anschrift
3. Tag der Geburt sowie
4. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen sowie die jeweils ausge-

übte Funktion (Wahlvorsteher, Stellvertreter des Wahlvorstehers, 
Schriftführer, Stellvertreter des Schriftführers, Beisitzer)

Die wahlberechtigten Personen haben das Recht, der Speicherung 
ihrer Daten nach § 83 Abs. 6 Satz 2 BbgKWahlG zu widersprechen (§ 
83 Abs. 6 Satz 3 BbgLWahlG).
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlbe-
hörde zu erklären.

Frankfurt (Oder), 01.02.2010

Löhrius
Leiterin des Wahlbüros

Bekanntmachung 

der Wahlbehörde über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen  für die Wahl des 
Oberbürgermeisters am  14. März 2010 und einer möglichen 

Stichwahl am 28. März 2010

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Oberbürgermeisters für die 
55 Wahlbezirke der Stadt Frankfurt (Oder) wird in der  Zeit vom 15. 
Februar 2010 bis 19. Februar 2010

     montags 9.00 - 15.00 Uhr
  dienstags   9.00 - 18.00 Uhr
  mittwochs 9.00 - 15.00 Uhr
    donnerstags  9.00 - 16.00 Uhr
    freitags 9.00 - 12.00 Uhr

 im Raum  3.107 des Stadthauses, Goepelstr. 38, 15234 Frankfurt 
(Oder), für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

 Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten 
überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu 
machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 21 Abs. 5 des 
Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der 
Landesmeldegesetze eingetragen ist. 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann bis zum 15. Tag vor der Wahl während der oben genannten 
Auslegungsfristen, spätestens am 27. Februar 2010 beim Wahl-
büro Frankfurt (Oder) in der o.g. Zeit im Raum 3.111 des Stadthau-
ses, Goepelstr. 38, 15234 Frankfurt (Oder),  Einspruch schriftlich 
oder durch Erklärung zur Niederschrift einlegen.
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Preisblatt der Kommunen Stadt Frankfurt (Oder), Stadt Müllro-
se, Gemeinde Jacobsdorf und Gemeinde Briesen, OT Biegen ab 

01.01.2010 - ohne Sonderkunden -

Zum 01.01.2010 werden nachfolgende Wasser- und Abwasserentgel-
te in Kraft gesetzt.

Die Entgelte werden im Namen und Auftrag der vorstehend aufge-
führten Kommunen durch die FWA  mbH erhoben.

I HAuPTlEISTunGEn
1. Wassertarif
1.1 Mengenentgelt (netto) 1,59 EuR/m³

 zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 % 0,11 EUR/m³
 Mengenentgelt (brutto) 1,70 EUR/m³

1.2 Grundpreis
1.2.1 Grundpreis für die Benutzung der öffentlichen Wasserver-

sorgungsanlage aus Wohnbebauung
 Bemessungsmaßstab für den Grundpreis bildet die Wohnungs-

einheit. Eine Wohnungseinheit bildet jede in sich abgeschlos-
sene bzw. separierte Wohnung mit Bad und Küche. Die Füh-
rung eines Haushaltes muss dort möglich sein.

 Grundpreis je WE netto 0,15 EUR/d 
 zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 % 0,01 EUR/d
 Grundpreis je WE brutto  0,16 EUR/d

1.2.2 Grundpreis für die Benutzung der öffentlichen Wasserver-
sorgungsanlage aus gewerblicher/landwirtschaftlicher 
und sonstiger Benutzung

 Gewerbe in Wohn- und Nichtwohnbauten ohne einen eigenen 
Trinkwasseranschluss wird jeweils einer WE gleichgesetzt (Bsp. 
Arztpraxen, Architektenbüros u. ä.). Dies gilt nicht, wenn die 
gewerbliche Tätigkeit aus einer Wohnung heraus, die Lebens-
mittelpunkt ist, ausgeübt wird.

 Erfolgt die Benutzung über einen eigenen Trinkwasseran-
schluss, wird der Grundpreis in Abhängigkeit von dem Nenn-
durchfluss der installierten Wasserzähler erhoben (Bsp. Tank-
stellen, Hotels, Krankenhäuser, Pflegeheime, Werkstätten, 
Stallanlagen, Erholungsgrundstücke, Gärten u. ä.).

Die Staffelung des Grundpreises erfolgt entsprechend dem Nenn-
durchfluss der Wasserzähler:

Nenndurchfluss
Qn (m³/h)

bis 2,5 6 10 15 20 25 30

Grundpreis 
(netto EUR/d)

0,15 0,37 0,61 0,92 1,23 1,53 1,84

zzgl. gesetzl. 
Umsatzsteuer 
von zzt. 7 %

0,01 0,03 0,04 0,06 0,09 0,11 0,13

Grundpreis 
(brutto EUR/d)

0,16 0,40 0,65 0,98 1,32 1,64 1,97

Nenndurchfluss
Qn (m³/h)

40 50 60 100 150 250

Grundpreis 
(netto EUR/d)

2,45 3,07 3,68 6,14 9,20 15,34

zzgl. gesetzl. 
Umsatzsteuer 
von zzt. 7 %

0,17 0,21 0,26 0,43 0,64 1,07

Grundpreis 
(brutto EUR/d)

2,62 3,28 3,94 6,57 9,84 16,41

 

- einen amtlichen, mit der Anschrift , an die der Wahlbrief zurück 
zu senden ist, versehenen Wahlbriefumschlag und 

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Diese Wahlunterlagen werden ihm vom Wahlbüro auf Verlangen 
auch noch nachträglich bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, ausgehändigt. 

Da nicht alle Wahllokale über behinderten gerechte Zugänge 
verfügen, wird behinderten Wahlberechtigten empfohlen, den 
Wahlscheinantrag zu nutzen und von der Briefwahl Gebrauch zu 
machen. Der Ort eines behindertengerechten Wahllokales wird 
mit der Veröffentlichung aller Wahllokale bekannt gegeben.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimm-
zettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an das Wahlbüro Frankfurt 
(Oder) absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag 
(14. März 2010) bis 18.00 uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG als Standard-
brief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Er 
kann auch beim Wahlbüro im Stadthaus, Goepelstr. 38, 15234 Frank-
furt (Oder) oder im Rathaus abgegeben werden. 

Der letzte Abgabetermin im Rathaus ist am Wahltag, 18.00 uhr. 

Einer wahlberechtigten Person, die für die Wahl des Oberbürger-
meisters einen Wahlschein nach § 23 erhalten hat, wird für die 
Stichwahl von Amts wegen wiederum ein Wahlschein zugestellt, 
es sei denn, aus ihrem Antrag ergibt sich dass sie bei der Stich-
wahl in ihrem Wahlbezirk wählen will. 

Personen, die erst für die Stichwahl wahlberechtigt sind, erhal-
ten für diese Stichwahl gleichfalls von Amts wegen einen Wahl-
schein.

Frankfurt (Oder), 21.01.2010 

Löhrius
Leiterin Wahlbüro

Stadt Frankfurt (Oder)
Wahlbüro
Goepelstr. 38 (Stadthaus)
15234 Frankfurt (Oder)

Telefon:  552-3270
Fax:  552-3279
E-Mail-Adresse:  „wahlbuero@frankfurt-oder.de“
 „martina.loehrius@frankfurt-oder.de

Bekanntmachung

 über eine personelle Veränderung in der Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Frankfurt (Oder) 

Der Kreiswahlleiter der Stadt Frankfurt (Oder) für die Kommunalwahl 
am 29.09.2008 gibt hiermit gemäß § 60 Abs. 7 des Brandenburgi-
schen Kommunalwahlgesetzes folgende personelle Veränderung in 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) öffent-
lich bekannt:

In Folge des Mandatsverzichtes von Herrn Wolfgang Melchert - Wahl-
kreis 2, Fraktion der CDU - geht der Sitz aufgrund von § 60 Abs. 3 des 
Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes, auf Herrn Dr. Peter Ge-
org Wolff über.

Frankfurt (Oder), 01.02.2010

Beckmann
Kreiswahlleiter
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Ist im Einzelfall kein Wasserzähler vorhanden oder unterscheidet sich 
die Kapazitätsvorhaltung SW von TW, so erfolgt die Festlegung des 
Grundpreises auf der Basis von vergleichbaren Anschlussverhältnis-
sen.

2.3 niederschlagswasserentsorgung
Bruttoendpreis     1,02 EUR/m²

Bezugsgröße für die Niederschlagswasserberechnung ist die 
bebaute und befestigte Grundstücksfläche, durch Abflussbei-
werte bereinigt, von der eine Einleitung von Niederschlagswas-
ser in die öffentliche Abwasseranlage erfolgt.
Bei der Niederschlagswassernutzung ist entsprechend Punkt 
2.1 zu berücksichtigen.

2.4 Mengenentgelt Fäkalschlammentsorgung aus KKA

Bruttoendpreis
Stadt Frankfurt (Oder)   28,95 EUR/m³
Stadt Müllrose   29,65 EUR/m³
Kommunen Amt Odervorland   29,80 EUR/m³

II nEBEnlEISTunGEn
1. Herstellen einer Trinkwasserhausanschlussleitung  
1.1 Grundpauschale (netto)    883,18 EuR

Abgegolten sind durch diese Grundpauschale Verwaltungsauf-
wendungen der FWA mbH sowie Leistungen, die im Zusam-
menhang mit den Anbindungsarbeiten im öffentlichen Bau-
raum an eine Trinkwasserleitung Nennweite ≤ DN 100 erfolgen.
Rohrverlegungsarbeiten sind nicht enthalten!

zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %      61,82 EUR
Grundpauschale (brutto)     945,00 EUR

1.2 Einheitspreis (netto)     54,58 EuR/m
Preis pro Meter Rohrverlegung und Erdarbeiten im öffentlichen 
Bauraum Anschlussdimension ≤ DN 50

zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %       3,82 EUR/m
Einheitspreis (brutto)     58,40 EUR/m

1.3 Folgende leistungen werden als Zuschlag nach Aufmaß ab-
gerechnet:

• Grundwasserabsenkungen
 Nettopreis       40,84 EUR/h
 zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %        2,86 EUR/h
 Bruttopreis       43,70 EUR/h

Nach Aufmaß werden weiterhin Hausanschlussleitungen > DN 
50 abgerechnet. Zusätzliche Leistungen, die vorgenannt nicht 
erfasst sind, werden zum Kostenersatz abgerechnet.

2. Herstellen eines Abwasser-Grundstücksanschlusses
2.1 Grundpauschale bis 2 m Tiefe (brutto)     2.335,00 EuR

Abgegolten sind durch diese Grundpauschale Verwaltungsauf-
wendungen der FWA mbH sowie Leistungen im Zusammen-
hang mit den Anbindungsarbeiten im öffentlichen Bauraum 
für einen Regelanschluss an eine öffentliche Abwasserleitung 
im freien Gefälle ≤ DN 600 bzw. an eine Druckleitung ≤ DN 150 
bis max. 1 m auf dem Grundstück.
Rohrverlegungsarbeiten sind nicht enthalten!

2.2 Grundpauschale für Tiefen > 2 m (brutto) 2.505,00 EuR
Abgegolten sind durch diese Grundpauschale Verwaltungsauf-
wendungen der FWA mbH sowie Leistungen im Zusammen-
hang mit den Anbindungsarbeiten im öffentlichen Bauraum 
für einen Regelanschluss an eine öffentliche Abwasserleitung 
im freien Gefälle ≤ DN 600 bzw. an eine Druckleitung ≤ DN 150 
bis max. 1 m auf dem Grundstück.
Rohrverlegungsarbeiten sind nicht enthalten!

(üblicher Hauswasserzähler ist Qn 2,5)
Basis: Anzahl der Wasserzähler

Ist im Einzelfall kein Wasserzähler vorhanden, so erfolgt die Festle-
gung des Grundpreises auf der Basis von vergleichbaren Anschluss-
verhältnissen.

2. Abwassertarif
Erläuterungen: 
- zentrale Schmutzwasserentsorgung - bedeutet leitungsge-

bundene Entsorgung
- dezentrale Schmutzwasserentsorgung - bedeutet mobile 

Entsorgung wie Fäkalientransport aus abflusslosen Gruben

2.1 Mengenentgelt Schmutzwasserentsorgung - zentral/de-
zentral -
(ohne Fäkalschlammentsorgung aus KKA)

Bruttoendpreis     2,54 EUR/m³
Bezugsgröße für die Schmutzwasserberechnung - zentral/
dezentral - ist die Trinkwassermenge, die auf das Grundstück 
geliefert und/oder dort gewonnen wird, zuzüglich dem Nieder-
schlagswasser, das im häuslichen Bereich verwertet wird und 
nachweislich als Schmutzwasser zu entsorgen ist.

Nachweislich nicht in die Abwasseranlagen eingeleitete Men-
gen (Gartenzähler/Produkteingang) werden auf Antragstellung 
abgesetzt. Bei vorhandenen Abwassermesseinrichtungen für 
Einleitungen in die Kanalisation gilt die tatsächlich eingeleitete 
Abwassermenge.

2.2 Grundpreis Schmutzwasserentsorgung - zentral/dezentral 
- (ohne KKA)
(Ein Grundpreis wird für die Entsorgung von KKA nicht erho-
ben)

2.2.1 Grundpreis für die Benutzung der öffentlichen Schmutz-
wasserentsorgungsanlage aus Wohnbebauung 

Bemessungsmaßstab für den Grundpreis bildet die Wohnungs-
einheit. Eine Wohnungseinheit bildet jede in sich abgeschlos-
sene bzw. separierte Wohnung mit Bad und Küche. Die Füh-
rung eines Haushaltes muss dort möglich sein.

Grundpreis je WE brutto 0,20 EUR/d

2.2.2 Grundpreis für die Benutzung der öffentlichen Schmutz-
wasserentsorgungsanlage aus gewerblicher/landwirt-
schaftlicher und sonstiger Benutzung

Gewerbe in Wohn- und Nichtwohnbauten ohne einen eigenen 
Abwasseranschluss wird jeweils einer WE gleichgesetzt (Bsp. 
Arztpraxen, Architektenbüros u. ä.). Dies gilt nicht, wenn die 
gewerbliche Tätigkeit aus einer Wohnung heraus, die Lebens-
mittelpunkt ist, ausgeübt wird.

Erfolgt die Benutzung über einen eigenen Abwasseranschluss, 
wird der Grundpreis in Abhängigkeit von dem Nenndurchfluss 
der installierten Wasserzähler erhoben (Bsp. Tankstellen, Hotels, 
Krankenhäuser, Pflegeheime, Werkstätten, Stallanlagen, Erho-
lungsgrundstücke, Gärten u. ä.).

Für die Staffelung des Grundpreises bildet der Nenndurchfluss 
der Wasserzähler für die Ermittlung der Trinkwassermenge ge-
mäß Punkt 2.1 die Bemessungsgrundlage.

Nenndurchfluss 
Qn (m³/h)

bis 2,5 6 10 15 20 25 30 40 50 60 100 150 250

Grundpreis
(brutto EUR/d

0,20 0,49 0,81 1,21 1,62 2,01 2,42 3,23 4,03 4,84 8,07 12,10 20,17
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2.3 Einheitspreis (brutto) 137,60 EuR/m
Preis pro Meter Rohrverlegung und Erdarbeiten im öffentlichen 
Bauraum Aushubtiefe ≤ 2,0 m Anschlussdimension ≤ DN 300 
für die Gefälleleitung bzw. ≤ DN 50 für die Druckentwässerung

2.4 Folgende leistungen werden als Zuschlag nach Aufmaß ab-
gerechnet:
• Einheitspreis für Erdarbeiten  > 2,0 m Aushubtiefe
  im öffentlichen Bauraum einschließlich
  Verbau zum Bruttopreis von    86,70 EUR/m
• zusätzliche notwendige Schächte
  einschl. Erd- und Straßenbauarbeiten,
  Lieferung und Montage (brutto) 620,00 EUR/Stck.
• Grundwasserabsenkungen zum 
  Bruttopreis von   48,60 EUR/m

Zusätzliche Leistungen, die vorgenannt nicht erfasst sind, wer-
den zum Kostenersatz abgerechnet!

3. Vermietung von Standrohren
3.1 Zinslose Kaution

 Bruttoendpreis  256,00 EUR

3.2 Ausleihentgelt (netto)   1,12 EuR/d

zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %   0,08 EUR/d
Ausleihentgelt (brutto)   1,20 EUR/d

3.3 Mengenentgelt Trinkwasserverbrauch
Die Berechnung der entnommenen Wassermengen erfolgt an-
hand der Verbrauchsmessung - siehe Pkt. 1.1 unter Abschnitt I -

4. Mahnverfahren
4.1 1. Mahnung kostenfrei 
  (Erinnerungscharakter)

4.2 2. Mahnung Bruttoendpreis        5,00 EuR

4.3 gerichtliches Mahnverfahren Kostenersatz

5. Sperrandrohung Kostenersatz
6. Sperrung eines Hausanschlusses Trinkwasser

 Bruttoendpreis      42,00 EUR

7. Wiederinbetriebnahme eines Hausanschlusses Trinkwasser

 Wiedereinschaltpreis (netto)      42,00 EUR
 zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %        2,94 EUR
 Wiedereinschaltpreis (brutto)      44,94 EUR

8. Herstellung eines Bauwasseranschlusses
8.1 Zinslose Kaution 
 Bruttoendpreis
 • Bauwasserzähler ohne Verschluss      50,00 EUR
 • Bauwasserzähler mit Verschluss    190,00 EUR

8.2 Grundpreis
Die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit von dem Nenndurch-
fluss des eingesetzten Zählers.

 • s. Pkt. 1.2.2 unter Abschnitt I.

8.3 Mengenentgelt Trinkwasserverbrauch
Die Berechnung der entnommenen Wassermengen erfolgt an-
hand der Verbrauchsmessung.

• s. Pkt. 1.1 unter Abschnitt I.

8.4 Auf- und Abbau Bauwasseranschluss (netto) Kostenersatz
 zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %

9. Wechselung eines frostgeschädigten Wasserzählers
9.1 Wechselpreis Zähler Qn 2,5 – 10 (netto) 40,75 EuR

zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %        2,85 EUR
Wechselpreis Qn 2,5 – 10 (brutto)      43,60 EUR

zzgl. entstehender Materialkosten und Beglaubigungsgebüh-
ren

9.2 Wechselpreis Zähler > Qn 10 (netto)      84,11 EuR
zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %        5,89 EUR
Wechselpreis Zähler Qn > 10 (brutto)      90,00 EUR

zzgl. entstehender Materialkosten und Beglaubigungsgebüh-
ren

10. Wechselung eines Wasserzählers zum Zwecke der Zähler-
prüfung im Kundenauftrag
Sollen Messeinrichtungen auf Wunsch des Kunden nachge-
prüft werden, sind von ihm die Kosten der Zählerprüfung 
einschließlich der Kosten für den Ein- und Ausbau sowie den 
Transport der Messeinrichtungen zu tragen, falls die gesetzli-
chen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden.

11. Genehmigungen Trinkwasser und Abwasser
11.1 Erstellen einer Vorlagebescheinigung (brutto) 24,00 EuR
11.2 Bearbeitung eines Schachtscheines 
 ohne Begehung (brutto)      33,00 EuR
11.3 Bearbeitung eines Schachtscheines
 mit Begehung (brutto)      77,00 EuR
11.4 Bearbeitung einer einfachen Stellungnahme
 oder Begutachtung (brutto)      48,00 EuR
11.5 Bearbeiten einer Anschlussbestätigung (brutto)   10,00 EuR

12. Vermietung Wasserwagen
Mietpreis (netto)      10,28 EUR/d
zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %        0,72 EUR/d
Mietpreis (brutto)      11,00 EUR/d

• Die Berechnung der Wassermenge erfolgt anhand des tat-
sächlichen Verbrauchs.

• Abrechnung An- und Abfahrt erfolgt zum Kostenersatz.

13. umverlegung einer Wasserzähleranlage im 
Auftrag des Kunden (netto) Kostenersatz

zzgl. gesetzl. USt von zzt. 7 %
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Mitteilung über die Auslegung des Entwurfes  
zum Bodensonderungsplan 86/2007

in der kreisfreien Stadt Frankfurt(Oder); Gemarkung: Frankfurt(Oder),

Flur: 134; Flurstücke: 12/3, 12/5 und 13/2

wird ein Bodensonderungsverfahren zur Grundstücksrechtsberei-
nigung gem. Art. 1 des Grundstücksrechtsbereinigungsgesetzes 
(GrundRBerG) vom 26. Oktober 2001 (BGBl.  I S. 2716).durchgeführt. 
Ziel dieses Verfahrens ist es, die dinglichen Rechtsverhältnisse des 
Grundstückes mit den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen in Ein-
klang zu bringen.

Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung 
verwendeten Unterlagen werden gem. §  8  Abs.  4  des  BoSoG vom 
11. Februar 2010 bis zum 11. März 2010 in den Diensträumen der 
Bodensonderungsbehörde im Kataster- und Vermessungsamt der 
Stadt Frankfurt(Oder), Goepelstraße 38; Raum 2.112 während der Öff-
nungszeiten zur Einsicht ausgelegt.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:
Dienstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten!
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind selbstverständ-
lich nach vorheriger telefonischer Absprache möglich.

Alle Planbetroffenen sowie Inhaber von beschränkten dinglichen 
Rechten an den Grundstücken haben innerhalb der o.g. Auslegungs-
frist das Recht, den Entwurf des Sonderungsplanes sowie seine 
Unterlagen einzusehen und Einwände gegen die getroffenen Fest-
legungen zu erheben. Die Einwände sind bei der kreisfreien Stadt 
Frankfurt(Oder) schriftlich oder mündlich zur Niederschrift zu erhe-
ben. Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, so wird dessen Verschulden den Planbetroffe-
nen bzw. Inhabern beschränkter dinglicher Rechte zugerechnet.
Die Auslegungsfrist kann gem. §  8  Abs.  4  BoSoG nicht verlängert 
werden; nach ihrem Ablauf ist die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ausgeschlossen.

Zur Orientierung über die Abgrenzung des Sonderungsgebietes ist 
ein Auszug aus dem Stadtplan beigefügt. Bestandteil des Bodenson-
derungsverfahrens sind jedoch nur o.g. Flurstücke.

Anlage: Übersichtsplan siehe Seite 8

Frankfurt(Oder) den 20. Januar 2010

Bodenordnungsstelle im Kataster- und Vermessungsamt der Stadt 
Frankfurt(Oder)

Mitteilung über die Auslegung des Entwurfes  
zum Bodensonderungsplan 84/2007

in der kreisfreien Stadt Frankfurt(Oder); Gemarkung: Frankfurt(Oder),

Flur: 134; Flurstücke: 11/1, 11/2, 11/4, 55 und 98

wird ein Bodensonderungsverfahren zur Grundstücksrechtsberei-
nigung gem. Art. 1 des Grundstücksrechtsbereinigungsgesetzes 
(GrundRBerG) vom 26. Oktober 2001 (BGBl.  I S. 2716).durchgeführt. 
Ziel dieses Verfahrens ist es, die dinglichen Rechtsverhältnisse des 
Grundstückes mit den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen in Ein-
klang zu bringen.

Der Entwurf des Sonderungsplanes sowie die zu seiner Aufstellung 
verwendeten Unterlagen werden gem. §  8  Abs.  4  des  BoSoG vom 
11. Februar 2010 bis zum 11. März 2010 in den Diensträumen der 
Bodensonderungsbehörde im Kataster- und Vermessungsamt der 
Stadt Frankfurt(Oder), Goepelstraße 38; Raum 2.112 während der Öff-
nungszeiten zur Einsicht ausgelegt.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt geregelt:
Dienstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag: 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Um vorherige telefonische Anmeldung wird gebeten!
Einsichtnahmen außerhalb der Öffnungszeiten sind selbstverständ-
lich nach vorheriger telefonischer Absprache möglich.

Alle Planbetroffenen sowie Inhaber von beschränkten dinglichen 
Rechten an den Grundstücken haben innerhalb der o.g. Auslegungs-
frist das Recht, den Entwurf des Sonderungsplanes sowie seine 
Unterlagen einzusehen und Einwände gegen die getroffenen Fest-
legungen zu erheben. Die Einwände sind bei der kreisfreien Stadt 
Frankfurt(Oder) schriftlich oder mündlich zur Niederschrift zu erhe-
ben. Falls die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, so wird dessen Verschulden den Planbetroffe-
nen bzw. Inhabern beschränkter dinglicher Rechte zugerechnet.
Die Auslegungsfrist kann gem. §  8  Abs.  4  BoSoG nicht verlängert 
werden; nach ihrem Ablauf ist die Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand ausgeschlossen.

Zur Orientierung über die Abgrenzung des Sonderungsgebietes ist 
ein Auszug aus dem Stadtplan beigefügt. Bestandteil des Bodenson-
derungsverfahrens sind jedoch nur o.g. Flurstücke.

Anlage: Übersichtsplan siehe Seite 7

Frankfurt(Oder) den 20. Januar 2010

Bodenordnungsstelle im Kataster- und Vermessungsamt der Stadt 
Frankfurt(Oder)
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Öffentliche Zustellung

der Bekanntgabe der Fortführung des liegenschaftskatasters 
an Paul Mewes und Erben danach, Eigentümer von Flurstück 

251 (alt 159/4), Flur 117 in Gemarkung Frankfurt (Oder)

STADT  FRANKFURT  (ODER)
DER OBERBÜRGERMEISTER

Kataster- und Vermessungsamt
Goepelstraße 38
15234 Frankfurt (Oder)

Sehr geehrter Herr Paul Mewes und Erben danach,

ich habe gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Bran-
denburg (BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl. S. 457), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28.06.2006 (GVBl. I S. 74, 86), die öffentliche Zustellung der Be-
kanntgabe der Fortführung des Liegenschaftskatasters unter Az. 5.1-191-
08 vom 26.10.2009 an Sie angeordnet. Sie können die für Sie bestimmte 
Bekanntgabe bei mir unter oben angeführter Anschrift einsehen.

Sie werden darauf hingewiesen, dass es sich bei der Bekanntgabe um einen 
Verwaltungsakt handelt, der nach Ablauf 1 Monats nach Zustellung rechts-
kräftig wird.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Prüfer

Bekanntmachung

über eine Fortführung des liegenschaftskatasters in der Flur 26

Im Zuge der Arbeiten zur Qualitätsverbesserung der Liegenschafts-
katasters wurden in der Flur 26 Gemarkung Frankfurt (Oder) der 
Gebäudebestand aktualisiert und in das Liegenschaftskataster über-
nommen.

Gemäß §17 Abs.2 und 3 des Gesetzes über das Geoinformations und 
amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenbur-
gisches Geoinformations und Vermessungsgesetz-BbgGeoVermG) 
vom 27.Mai 2009 (GVBl.I Nr. 8 vom 4.Juni 2009) wird die Fortführung 
des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekanntgegeben.
Die Offenlegung erfolgt beim Kataster- und Vermessungsamt 15234 
Frankfurt (Oder) Goepelstraße 38 in der Zeit vom 17.02.2010 bis 
17.03.2010.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Frank-
furt (Oder), Kataster- und Vermessungsamt 15234 Frankfurt (Oder) 
Goepelstraße 38 einzulegen.

Frankfurt (Oder), den 27.01.2010

Prüfer
Amtsleiter

Bekanntmachung 

über eine Fortführung des liegenschaftskatasters  
in der Flur 133

Im Zuge der Arbeiten zur Qualitätsverbesserung der Liegenschafts-
katasters wurden in der Flur 133 Gemarkung Frankfurt (Oder) der Ge-
bäudebestand, die Nutzungsarten und die Lagebeschreibung aktu-
alisiert und in das Liegenschaftskataster übernommen. Im Weiteren 
erfolgte eine geometrische Verbesserung der Liegenschaftskarte.

Öffentliche Bekanntmachung 

über Gewerbeabmeldungen von Amts wegen  
gemäß § 14 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 3  

Gewerbeordnung

Im Jahr 2009 (vom 01.01.2009 bis 31.12.2009) wurden bisher Gewer-
beabmeldungen nachfolgend aufgeführter natürlicher und juristi-
scher Personen von Amts wegen vorgenommen:

1. natürliche Personen
Hertel, Torsten
Frontzeck, Mike
Dürpisch, Norbert Paul
Henning, Maik Guido
Buganik, Roman Bronislaw
Giebel, Bernd
Lindner, Karsten
Lange, Martin
Rothe, Marcel
Boganski, Matitjahu
Schönrock, Regina 
Maaß, Gerhard
Kania, Zbigniew
Neumann, Ralf
Lebowski, Rudi

2. Juristische Personen 
IT Global Inkasso & Handels GmbH
OTIS Berliner Aufzug und Fahrtreppen (BAF) GmbH
Otis GmbH

Personengesellschaften
HBD Geschäftsführungs GmbH als persönlich haftender Gesellschaf-
ter der LZ Bauträger GmbH & Co. KG

Gründungsgesellschaften
Wisch-Garant Dienstleistungs GmbH i. G.

Martin Patzelt
Oberbürgermeister

Öffentliche Zustellung der Bekanntgabe des Ergebnisses der 
Grenzermittlung und der Abmarkung von Flurstücksgrenzen 

vom 18.01.2010 an: löder, Reinhard und löder, luzie und Erben 
danach, letzte bekannte Anschrift: Halbe Stadt 32 in 15230 

Frankfurt (Oder), Eigentümer von Flurstück 33, Flur 121  
in Frankfurt (Oder)

STADT  FRANKFURT  (ODER)
DER OBERBÜRGERMEISTER

Kataster- und Vermessungsamt
Goepelstraße 38
15234 Frankfurt (Oder)

Sehr geehrter Herr Löder, sehr geehrte Frau Löder und Erben danach,

gemäß § 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Brandenburg 
(BbgVwZG) vom 18.10.1991 (GVBl.I/91, S. 457) in der zur Zeit gültigen Fas-
sung habe ich die öffentliche Zustellung der Bekanntgabe des Ergebnisses 
der Grenzermittlung und der Abmarkung von Flurstücksgrenzen unter Az 
(3) 252/00 vom 18.01.2010 an Sie angeordnet. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Sie können die für Sie bestimmte Bekanntgabe bei mir unter oben ange-
führter Anschrift einsehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Prüfer
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rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft ist. 

Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außenstelle Grund-
buchbereinigung des LBGR im Ministerium für Wirtschaft und Eu-
ropaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam 
durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  erhoben werden. Wir 
möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten Fällen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,  13. Januar 2010

Im Auftrag
(Grunenberg)

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder)  
- Aktenzeichen 09.53 - 1230

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 in 
15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 22. Juni 2009, hier einge-
gangen am 16. September 2009, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Wärmeübergabestation (WÜST 6.0, Zehmeplatz) nebst Einrichtun-
gen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für die Flurstü-
cke 56 und 57 (GB-Blatt 14392); 71 (GB-Blatt 16374) und 65 (GB-Blatt 
14172-14177) der Flur 48 in der Gemarkung Frankfurt (Oder) in der 
Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird beim Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) unter dem Aktenzeichen 
09.53 - 1230 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb die-
ser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betrof-
fen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücks-
nummer telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbarkeit 

Gemäß §17 Abs.2 und 3 des Gesetzes über das Geoinformations- und 
amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (Brandenbur-
gisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz-BbgGeoVermG) 
vom 27.Mai 2009 (GVBl.I Nr. 8 vom 4.Juni 2009) wird die Fortführung 
des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekanntgegeben.
Die Offenlegung erfolgt beim Kataster- und Vermessungsamt 15234 
Frankfurt (Oder) Goepelstraße 38 in der Zeit vom 17.02.2010 bis 
17.03.2010.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Frank-
furt (Oder), Kataster- und Vermessungsamt 15234 Frankfurt (Oder) 
Goepelstraße 38 einzulegen.

Frankfurt (Oder), den 27.01.2010

Prüfer
Amtsleiter

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder)  
– Aktenzeichen 09.53 - 1229

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 
in 15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 03. August 2009, hier 
eingegangen am 16. September 2009, einen Antrag auf Bescheini-
gung von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz 
und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung eines bereits 
bestehenden Fernwärmenetzes (Fernwärmenetz Frankfurt (Oder) 
Abschnitt „Heizkraftwerk bis Neuberesinchen) nebst Einrichtungen 
und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in 
der Gemarkung Frankfurt (Oder) in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. 
Dieser Antrag wird beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Roh-
stoffe (LBGR) unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1229 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb die-
ser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betrof-
fen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücks-
nummer telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
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Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft ist. 

Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außenstelle Grund-
buchbereinigung des  LBGR im Ministerium für Wirtschaft und Eu-
ropaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam 
durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  erhoben werden. Wir 
möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten Fällen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,  08. Januar 2010

Im Auftrag
(Grunenberg)

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder)  
- Aktenzeichen 09.53 - 1232

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 
in 15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 22. Juni 2009, hier ein-
gegangen am 16. September 2009, einen Antrag auf Bescheinigung 
von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und 
Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits be-
stehenden Wärmeübergabestation (WÜST 7.0, Große Scharrnstraße) 
nebst Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen 
für die Flurstücke 97 (GB-Blatt 13781); 133 (GB-Blatt 10263); 98 (GB-
Blatt 10262) und 139 (GB-Blatt 10264) der Flur 150 in der Gemarkung 
Frankfurt (Oder) in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag 
wird beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) 
unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1232 geführt. 
Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb die-

wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach einge-
tretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das 
am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen 
durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versorgungsunter-
nehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder 
sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft  ist. 

Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außenstelle Grund-
buchbereinigung des  LBGR im Ministerium für Wirtschaft und Eu-
ropaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam 
durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  erhoben werden. Wir 
möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten Fällen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,  08. Januar 2010

Im Auftrag
(Grunenberg)

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder)  
- Aktenzeichen 09.53 - 1231

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 in 
15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 22. Juni 2009, hier einge-
gangen am 16. September 2009, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Wärmeübergabestation (WÜST 9.2, Goepelberg) nebst Einrichtungen 
und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für die Flurstücke 47 
(GB-Blatt 10083); 45 (GB-Blatt 4916); 7/5 und 60 (GB-Blatt 3576); 
59 und 5/6 (GB-Blatt 3516) der Flur 7 in der Gemarkung Frankfurt 
(Oder) in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird beim 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) unter dem 
Aktenzeichen 09.53 - 1231 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb die-
ser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betrof-
fen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücks-
nummer telefonisch geklärt werden.
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barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb die-
ser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betrof-
fen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücks-
nummer telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft ist. 

Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außenstelle Grund-
buchbereinigung des  LBGR im Ministerium für Wirtschaft und Eu-
ropaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam 
durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  erhoben werden. Wir 
möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten Fällen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,  08. Januar 2010

Im Auftrag
(Grunenberg)

Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder)  
- Aktenzeichen 09.53 - 1234

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 
in 15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 13. Juli 2009, hier ein-
gegangen am 16. September 2009, einen Antrag auf Bescheinigung 
von beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Be-
trieb sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehen-
den Wärmeübergabestation (WÜST 0.3, Martin-Opitz-Straße) nebst 
Einrichtungen und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für 
die Flurstücke 52 und 49 (GB-Blatt 9462); 47 (GB-Blatt 9705) und 39 
(GB-Blatt 9702) der Flur 153 in der Gemarkung Frankfurt (Oder) in der 
Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser Antrag wird beim Landesamt 
für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) unter dem Aktenzeichen 
09.53 - 1234 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

ser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betrof-
fen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücks-
nummer telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft ist. 

Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außenstelle Grund-
buchbereinigung des  LBGR im Ministerium für Wirtschaft und Eu-
ropaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam 
durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  erhoben werden. Wir 
möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten Fällen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,  08. Januar 2010

Im Auftrag
(Grunenberg)

 
Öffentliche Bekanntmachung 

eines Antrags nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungsgesetz 
in der Gemarkung Frankfurt (Oder) im Bereich  

der Stadt Frankfurt (Oder)  
- Aktenzeichen 09.53 - 1233

Die Firma Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Straße 195 in 
15230 Frankfurt (Oder), hat mit Datum vom 13. Juli 2009, hier einge-
gangen am 16. September 2009, einen Antrag auf Bescheinigung von 
beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten zum Besitz und Betrieb 
sowie zur Unterhaltung und Erneuerung einer bereits bestehenden 
Wärmeübergabestation (WÜST 8.3, Poetensteig) nebst Einrichtungen 
und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für die Flurstücke 76 
(GB-Blatt 14328) und 77 (GB-Blatt 14334) der Flur 26 in der Gemar-
kung Frankfurt (Oder) in der Stadt Frankfurt (Oder) gestellt. Dieser 
Antrag wird beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe 
(LBGR) unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1233 geführt. 

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuchbe-
reinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2192), 
zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz 1 der Verordnung 
zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer 
Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechts (Sachenrechts-Durch-
führungsverordnung, SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I 
S. 3900) öffentlich bekannt gemacht. 

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
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Bekanntmachung

Einsichtnahme der Bürgerinnen und Bürger in das  
elektronische Gesetz- und Verordnungsblatt für  

das land Brandenburg bei den Gemeinden

Am 01.10.2009 ist das Gesetz über die elektronische Ausfertigung 
und Verkündung von Gesetzen und Rechtsverordnungen des Landes 
Brandenburg (GVBl. I 2009, S. 192) in Kraft getreten.
Das Gesetz sieht vor, dass das Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Brandenburg künftig in elektronischer Form herausgegeben 
und über das Internet unter der Adresse www.landesrecht.branden-
burg.de zum Abruf bereitgehalten wird.

Der Gesetzgeber hat darüber hinaus geregelt, dass in den Gemein-
den die Möglichkeit zur Einsichtnahme in das amtliche elektronische 
Gesetz- und Verordnungsblatt geschaffen werden soll. Nach § 3 Abs. 
4 BbgAusfVerkG soll das Blatt bei den Gemeinden elektronisch zur 
Einsicht bereitgehalten und sollen gegen Erstattung der dadurch ent-
stehenden Kosten Ausdrucke angefertigt werden. 

Bürgerinnen und Bürger können sich an alle Mitarbeiter/innen der 
Verwaltung der Stadt Frankfurt (Oder) wenden, welche Zugang zum 
Internetportal der Stadt Frankfurt (Oder) haben, um Einsicht zu ver-
langen.
Ausdrucke erhalten die Bürgerinnen und Bürger nur am Tresen des 
Rathauses bzw. am Infopoint des Bürgeramtes.

Gemäß Gebührenordnung der Stadt wird dem/der Bürger/in ein 
Rechnungsbeleg ausgestellt. Auf dieser Grundlage ist der gewünsch-
te Ausdruck in der Stadtkasse zu bezahlen. 

Nach Bestätigung der erfolgten Zahlung wird dem/der Bürger/in der 
geforderte Ausdruck ausgehändigt.  

Frankfurt (Oder), den 15.12.2009

Martin Patzelt
Oberbürgermeister 

Bekanntmachung

Bebauungsplan BP-7.7-009 ‚‘Winterhafen – 1. Änderung‘‘ und 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Frankfurt 

(Oder), Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit am Verfahren 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes / Änderung des Flächen-

nutzungsplanes gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch*

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.12.2009 beschlossen, 
für das in der beiliegenden Übersichtskarte gekennzeichnete Ge-
biet einen Bebauungsplan mit der Bezeichnung BP-7.7-009 ‚‘Win-
terhafen – 1. Änderung‘‘ aufzustellen. Der Flächennutzungsplan der 
Stadt Frankfurt (Oder) soll im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 Satz 1 
Baugesetzbuch geändert und damit dem künftigen Bebauungsplan 
angepasst werden. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes und 
die Änderung des Flächennutzungsplanes ist es vorgesehen, die Öf-
fentlichkeit und die Behörden frühzeitig über die Ziele, Zwecke und 
die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten. 
Das Ergebnis ist im Entwurf des Bebauungsplans und der Flächen-
nutzungsplanänderung zu berücksichtigen. Dieser Beschluss wird 
hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Er kann im vollen Wortlaut wäh-
rend der allgemeinen Sprechzeiten im Bauamt, Zimmer 1.421 (Stadt-
verwaltung Frankfurt (Oder), Dezernat Wirtschaft, Stadtentwicklung, 
Bauen und Umweltschutz, Bauamt, Stadthaus, Goepelstraße 38, 
15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1.OG) eingesehen werden.

Mit dem späteren Inkrafttreten dieses Bebauungsplanes werden die 
rechtswirksamen Bebauungspläne BP-7.7-009 „Winterhafen“ vom 
29.01.2003 (Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) vom 29.01.2003) 
und BP-08-003 „Östliche Herbert-Jensch-Straße“ vom 05.05.2003 
(Amtsblatt für die Stadt Frankfurt (Oder) vom 07.05.2003) voraus-
sichtlich ganz oder teilweise überlagert und damit außer Kraft treten.

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb von 
vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im Ministe-
rium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus 8A, Zimmer 
218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam, nach Terminverein-
barung unter (0331) 866 - 1684 oder 1686  (montags bis donnerstags 
in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 08.00 
bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheriger Absprache auch außerhalb die-
ser Zeiten - eingesehen werden. Die Frage, ob ein Grundstück betrof-
fen ist, kann vorab unter Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücks-
nummer telefonisch geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 
1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betriebenen Energiean-
lagen entstanden. Durch diese beschränkte persönliche Dienstbar-
keit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 dokumentiert. Alle danach 
eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks 
über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, 
müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen dem Versor-
gungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbaube-
rechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück 
geregelt werden. 
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann ein 
Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständ-
nis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein in der Sache 
begründeter Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die 
Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht genutzt und/oder am 
25. Dezember 1993 vom Energieversorgungsunternehmen oder des-
sen Rechtsnachfolger nicht betrieben worden ist oder dass die in den 
Unterlagen dargestellte Leitungsführung fehlerhaft ist. 

Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außenstelle Grund-
buchbereinigung des  LBGR im Ministerium für Wirtschaft und Eu-
ropaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam 
durch den Berechtigten (Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift  erhoben werden. Wir 
möchten Sie bitten, nur in wirklich begründeten Fällen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam,  08. Januar 2010

Im Auftrag
(Grunenberg)  

Bekanntmachung 

der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree

Beschluss der 2. Sitzung der Regionalversammlung der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Oderland-Spree am 16.11.2009; Nr. 09/02/07, 
gemäß § 82 (5) Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 
18. Dezember 2007 (GVBl. Bbg.  I 19/2007 S. 286) 

„Die Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Oderland-Spree beschließt die Abnahme der Jahresrechnung 2008 
und die Entlastung des Regionalvorstandes und des Vorsitzenden.“

Die Jahresabschlussunterlagen liegen für jeden zur Einsicht in der 
Regionalen Planungsstelle, Berliner Str. 30, 15848 Beeskow zu folgen-
den Zeiten Mo., Mi., Fr. von 8:00 - 13:00 Uhr und
Di., Do. 8:00 - 18:00 aus.

Manfred Zalenga
Vorsitzender
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Bekanntmachung

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VBP-08-005 ‚‘Solarpark 
Winterhafen‘‘ und Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Stadt Frankfurt (Oder), Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit am Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes / 

Änderung des Flächennutzungsplanes gem. § 3 Abs. 1  
Baugesetzbuch*

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.12.2009 beschlossen, 
für das in der beiliegenden Übersichtskarte gekennzeichnete Gebiet 
einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit der Bezeichnung 
VBP-08-005 ‚‘Solarpark Winterhafen‘‘ aufzustellen. Der Flächennut-
zungsplan der Stadt Frankfurt (Oder) soll im Parallelverfahren nach 
§ 8 Abs. 3 Satz 1 Baugesetzbuch geändert und damit dem Vorhaben 
angepasst werden. Für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes und die Änderung des Flächennutzungsplanes ist es 
vorgesehen, die Öffentlichkeit und die Behörden frühzeitig über die 
Ziele, Zwecke und die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
zu unterrichten. Das Ergebnis ist im Entwurf des Bebauungsplans und 
der Flächennutzungsplanänderung zu berücksichtigen.

Das Vorhabengrundstück mit ca. 6,38 ha Fläche liegt im Norden von 
Frankfurt (Oder). Es wird begrenzt,  im Osten durch den Bereich Win-
terhafen und die Straße bzw. den Weg Am Winterhafen, im Norden 
durch das Klärwerk der Stadt, im Westen durch den Mittelweg und 
im Süden durch den Garagenstandort. Die Flächen sind über die 
Straßen „Am Winterhafen“, „Am Schlachthof“ und den Mittelweg er-
schlossen (Siehe auch Abgrenzung des Plangebietes auf beigefügter 
Übersichtskarte). Der Vorhabenträger plant auf den Flurstücken 267, 
268 und 269 der Flur 1 die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-
anlage. Der Flächennutzungsplan weist für das Plangebiet die Dar-
stellung von Grünflächen. Die Änderung des Flächennutzungsplanes 
wurde mit dem Ziel der künftigen Darstellung eines Sondergebiets 
„Solarenergienutzung“ eingeleitet.

Sie haben Gelegenheit, sich im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit an dieser Planung zu beteiligen. Zu die-
sem Zweck findet am 23.02.2010 um 17:00 uhr eine Bürgerver-
sammlung im Stadthaus, Haus 3, Raum 2.09, Goepelstraße 38, 
15234 Frankfurt (Oder) statt.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch* besteht die Möglichkeit, sich über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung zu informieren und Gelegenheit zur Erörterung. 
Weiterhin können während der Veranstaltung sowie innerhalb einer 
Frist von 2 Wochen danach Äußerungen hierzu abgegeben werden. 
Diese werden in der weiteren Planung berücksichtigt. 

* Baugesetzbuch (BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom  23.09.2004, BGBl. 
I S. 2414  zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 31.07.2009, 
BGBl. I S. 2585)

Anlage: Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets (siehe Seite 
16)

Frankfurt (Oder), den 02.02.2010

Martin Patzelt
Oberbürgermeister

ende des amtlIchen teIls

Die Grenzen des Plangebietes verlaufen im Osten an der östlichen 
Seite der Halbinsel Winterhafen bis zur Einmündung Hafenbecken 
des Winterhafens, dann nördlich der Garagenanlage über den Mit-
telweg und Straße Am Schlachthof bis zur Herbert-Jensch-Straße. Im 
Westen begrenzt die Herbert-Jensch-Straße  das Plangebiet, im  Sü-
den der Bereich Hafenstraße bis zur Wohnanlage „Noacks Teich“ am 
nördlichen Ende der Oderpromenade (Siehe auch Abgrenzung des 
Plangebietes auf beigefügter Übersichtskarte). Die Fläche des Plan-
gebiets beträgt ca. 61,5 ha. Der Flächennutzungsplan weist für das 
Plangebiet derzeit die Darstellungen von gemischten und gewerb-
lichen Bauflächen, Grünflächen sowie ein Sondergebiet „Hafen“ aus. 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes für dieses Gebiet ist Be-
standteil des Verfahrens.

Sie haben Gelegenheit, sich im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Öffentlichkeit an dieser Planung zu beteiligen. Zu die-
sem Zweck findet am 23.02.2010 um 17:00 uhr eine Bürgerver-
sammlung im Stadthaus, Haus 3, Raum 2.09, Goepelstraße 38, 
15234 Frankfurt (Oder) statt.

Nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch* besteht die Möglichkeit, sich über 
die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, sich wesentlich un-
terscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Planung zu informieren und Gelegenheit zur Erörterung. 
Weiterhin können während der Veranstaltung sowie innerhalb einer 
Frist von 2 Wochen danach Äußerungen hierzu abgegeben werden. 
Diese werden in der weiteren Planung berücksichtigt. 

* Baugesetzbuch (BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom  23.09.2004, BGBl. 
I S. 2414  zuletzt geändert durch Artikel  4 des Gesetzes vom 31.07.2009, 
BGBl. I S. 2585)

Anlage: Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets (siehe Seite 
15)

Frankfurt (Oder), den 02.02.2010

Martin Patzelt
Oberbürgermeister
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Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets (zu Seite 14)
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Übersichtsplan
BP-7.7-009 "Winterhafen - 1. Änderung" 

Stadt Frankfurt (Oder) 
 Stand: 10.12.2009Originalmaßstab 1 : 7.500

Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)                        Dezernat II

Datengrundlage: Liegenschaftskarte (und Stadtkarte) vom Kataster- und Vermessungsamt Frankfurt (Oder)

Bauamt

Anlage 1
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Goepelstraße

BP-08-003

BP-7.7-009
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Übersichtsplan
VBP-08-005 "Solarpark Winterhafen" 
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